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(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

bereichs des Bebauungsplans und 
Grenze des räumlichen Geltungs-

der örtlichen Bauvorschriften

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2(1) BauGB am

Entwurfsbilligung und Gemeinderatsbeschluss zur öffentlichen Auslegung am
Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung am
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 (2) BauGB 
mit Text und Begründung in der Fassung vom .....................

vom 
bis

Einholen der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange (TÖBs) gemäß § 4 (2) BauGB

vom 
bis

Abwägungsbeschluss und Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB
in der Fassung vom ...................

am

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text sowie der Inhalt der örtlichen Bauvorschriften mit den
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmen und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Bad Liebenzell, den ................

......................................
Roberto Chiari
Bürgermeister
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AZ: .......................................
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